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1. Ausgangssituation und Aufgabenstellung 

Neckartenzlingen beabsichtigt, eine Freiflächenphotovoltaikanlage an der Bundesstraße B 312 zu 

errichten. Der hierzu erstellte Vorhabenbezogene Bebauungsplan „Solarpark B312, Ausfahrt Weid-

ach“ umfasst einen Umweltbericht und eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. Grundlage ist der vor-

habenbezogene Bebauungsplan vom Ingenieurbüro Melber & Metzger mit Datum vom 4.7.2025. Im 

Geltungsbereich von etwa 14.130 m² wird ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Freiflächen-

photovoltaikanlage ausgewiesen. 

Der Vorhabenbereich befindet sich an der Bundesstraße B312 zwischen Neckartenzlingen und 
Bempflingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Lage des Vorhabens (Quelle: LUBW Daten- und Kartendienst, ergänzt) 
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Abb. 2: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark B312, Ausfahrt Weidach“ mit Datum vom 4.7.2025, 
Melber & Metzger, Nürtingen.  
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2. Gesetzliche und planerische Grundlagen 

2.1 Inhalt und Ziele der Bauleitplanung (gem. Anlage zu § 2 Abs. 4 u. § 2a BauGB, Nr. 1a) 

Baugesetzbuch (Fassung vom 20.Dezember 2023) 

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung 

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: 
4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile sowie die 
Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, 
5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, 
Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung 
des Orts- und Landschaftsbildes, (...) 
7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesonde-
re  
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 
b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes, 
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insge-
samt, 
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- 
und Immissionsschutzrechts, 
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfül-
lung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 
i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben a bis 
d, 
j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die aufgrund der 
Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu er-
warten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i. 

8. Die Belange 
a) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der 
Bevölkerung, 
b) der Land- und Forstwirtschaft, 
e) der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, einschließlich der Versorgungssicherheit,  

12. die Belange des Hochwasserschutzes. 

 

§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz 

(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum Umweltschutz anzuwenden. 
(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der 
zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnah-
men zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang um-
genutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berück-
sichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begrün-
det werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu 
denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten 
zählen können. 
(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a be-
zeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach 
§ 1 Abs. 7 zu berücksichtigen.  
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Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 als Flächen oder 
Maßnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen 
der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstellun-
gen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen 
und Festsetzungen können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige geeignete Maßnahmen 
zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen werden. § 15 Absatz 3 des Bundesna-
turschutzgesetzes gilt entsprechend. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 
(4) Soweit ein Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b in seinen für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt werden kann, sind die Vorschriften des 
Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit und Durchführung von derartigen Eingriffen einschließlich 
der Einholung der Stellungnahme der Europäischen Kommission anzuwenden. 
(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen-
wirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 
Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. 
 

§ 2 Aufstellung der Bauleitpläne 

(1) Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen. Der Beschluss, einen Bau-
leitplan aufzustellen, ist ortsüblich bekannt zu machen. 
(2) Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen. Dabei können sich Gemeinden 
auch auf die ihnen durch Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre 
zentralen Versorgungsbereiche berufen. 
(3) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwä-
gungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten. 
(4) Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird eine Umweltprüfung durchge-
führt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbe-
richt beschrieben und bewertet werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden. Die Gemeinde 
legt dazu für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für 
die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissens-
stand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans 
angemessenerweise verlangt werden kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berück-
sichtigen. Wird eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig 
durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt 
werden. Liegen Landschaftspläne oder sonstige Pläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g vor, sind deren Be-
standsaufnahmen und Bewertungen in der Umweltprüfung heranzuziehen.  
 
§ 2a Begründung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbericht 

Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans eine Begründung beizufügen. In ihr 
sind entsprechend dem Stand des Verfahrens 
1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans und  
2. in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen 
gesonderten Teil der Begründung. 
 
Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG § 44 

In § 44 Abschnitt 1 sind verschiedene Verbote zum besonderen Artenschutz formuliert. Insbesondere die spe-
zielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) bearbeitete diese Anforderungen dezidiert. Die Ergebnisse werden 
in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung bzw. dem Umweltbericht berücksichtigt.  
 

Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (7.2.2023) 

§ 1 Zweck des Gesetzes zielt darauf ab, im Rahmen der internationalen, europäischen und nationalen Klima-
schutzziele einen angemessenen Beitrag zum Klimaschutz durch Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
hin zu Netto-Treibhausgasneutralität zu leisten und zugleich zu einer nachhaltigen Energie-, Wärme- und 
Verkehrswende beizutragen sowie für die Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels zu 
sorgen und die Transformation in eine klimaresiliente Gesellschaft zu unterstützen.  
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2.2 Eingriffsregelung in der Bauleitplanung - Methodik 

Auf der Grundlage des Baugesetzbuchs (BauGB) wird ein Umweltbericht erstellt, der Angaben zu 
Schutzgütern und umweltrelevanten Belangen enthält, die von der Planung berührt werden.   

Die überschlägige Bewertung der Flächen erfolgt nach dem „LUBW-Modell“ in Verbindung mit den 
Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft von Prof. Chr. Küpfer, 
abgestimmte Fassung (Mai 2009, ergänzt August 2010) sowie der Ökokontoverordnung des Landes 
Baden-Württemberg (2010). Das Schutzgut Boden wurde gemäß der Arbeitshilfe des Umwelt-
ministeriums Baden-Württemberg (Stand Dezember 2012) und der Ökokontoverordnung bearbeitet. 

Die Methoden bewerten die Schutzgüter Tiere und Pflanzen (Arten und Biotope), Boden, Wasser, 
Luft und Klima sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen. Hinzu kommt das Schutzgut Landschaft 
und die biologische Vielfalt. Jedes Schutzgut des zu untersuchenden Gebiets wird vor dem Eingriff 
in seinem aktuellen Zustand nach vorgegebenen Parametern mittels einer Bewertungsskala bzw. 
verbal-argumentativ bewertet (Basisszenario). 

Nach diesem Bewertungsschritt erfolgt die Prognose der Planung, die Ermittlung der Ausgleichbar-
keit bzw. der Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, dabei ist der Kernpunkt die Ge-
genüberstellung von Beeinträchtigungen und Vorkehrungen zur Vermeidung, Minimierung, Aus-
gleich und Ersatz in Form von Übersichtstabellen. Da die Schutzgüter über die Grenze des Bearbei-
tungsgebietes hinaus wirken, wurden diese Funktionen stets berücksichtigt und bewertet.  

 

2.3  Zusammenstellung benötigter Informationen - Hinweise auf Schwierigkeiten 

Bei der Bearbeitung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung traten keine Informationslücken oder 
Schwierigkeiten auf. Die verwendeten Unterlagen werden beim jeweiligen Kapitel aufgeführt.  

Die (technischen) Verfahren, die bei der Erstellung des vorliegenden Umweltberichts zur Anwend-
ung kamen sowie die Methoden der Umweltprüfung sind (soweit erforderlich) bei den jeweiligen 
Schutzgütern und Umweltbelangen beschrieben.  
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2.4 Aussagen des Flächennutzungsplans (2005, geändert 2024)  

Der Flächennutzungsplan aus 2005 weist für den Planbereich Sonstige Flächen aus. 2024 wurde 
eine Änderung des Flächennutzungsplans beantragt, mit dem Ziel der Sondernutzung Freiflächen-
photovoltaikanlage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

Abb. 3: Flächennutzungsplan 2005, 
ergänzt. Rote Fläche = Sonderfläche  

 
 
 
 
 

2.5  Regionalplan Verband Stuttgart (2020) 

Neckartenzlingen stellt eine Gemeinde mit verstärkter Siedlungstätigkeit dar und liegt an der regio-
nalen Entwicklungsachse Nürtingen Metzingen. Das Plangebiet wird als Fläche für Landwirt-
schaft/sonstige Fläche dargestellt. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Regionalplan (RegioRiss, 2020): Raumnutzungskarte, ergänzt, rote Ellipse = Untersuchungsgebiet. 
Grüne senkrechte Schraffur = regionale Grünzäsur (Vorranggebiet), Grüne waagrechte Schraffur = regionaler 
Grünzug (Vorranggebiet); orangene Schraffur = Fläche für Naturschutz und Landschaftspflege (Vorbehaltsge-
biet).   
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3. Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

3.1 Bestandssituation  

Das Gelände wurde am 30.5.2024 begangen und kartiert, es stellt sich wie nachfolgend beschrieben 
dar.  

Das Bilanzierungsgebiet verteilt sich auf zwei Wiesenflächen, die sich innerhalb der Auffahrten auf 
die B312 befinden. Die Nutzung ist eine Kombination aus grasdominierter Straßenböschung und mit-
tiger landwirtschaftlich genutzter Fettwiesen. Die westliche Fläche nimmt etwa 8.360 m² ein, die öst-
liche etwa 5.770 m² inklusive Schuppen und Belagsflächen. Rundum schließen sich landwirtschaftli-
che Flächen an, im Osten folgt bald ein Gewerbegebiet.  

Der Regionalplan weist den Geltungsbereich als Grünzäsur aus. Der landesweite Biotopverbund 
weist nahezu die ganze Fläche als Kernraum und als Suchraum für mittlere Standorte aus. Schutz-
gebiete nach Bundes- und Landesnaturschutzgesetz sind nicht direkt betroffen. Diese Aspekte wer-
den in den Kapiteln 3.3, 3.5 und 3.6 beschrieben. 

 

Abb. 5: Gebietsimpression: Grünlandnutzung innerhalb der Straßenauffahrt, westliche Fläche. (Foto: M. Rie-
dinger, 30.5.2024) 
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3.2 Naturräumliche Gegebenheiten und Potentielle Natürliche Vegetation 

Der Bereich „Solarpark B 312“ befindet sich im Naturraum Nr. 101 „Mittleres Albvorland“, welcher zur 
Großlandschaft Nr. 10 „Schwäbisches Keuper-Lias-Land“ gehört. Als Potentielle Natürliche Vegeta-
tion lässt sich ein Eichen-Eschen-Hainbuchen-Feuchtwald mit flussbegleitenden Auenwäldern be-
schreiben.  

3.3 Schutzgebiete  

Im Bearbeitungsgebiet selbst finden sich keine Schutzgebiete nach Bundes- und Landesnatur-
schutzgesetz.  

Nahe der Bundesstraße B312 bzw. ihrer westlichen Auffahrt findet sich eine dreiteilige geschützte 
Feldhecke, das Offenlandbiotop Nr. 174211166354 „Feldgehölz und Hecken an der B312 südöstlich 
Neckartenzlingen“. Westlich und südlich reicht das Landschaftsschutzgebiet Nr. 1.16.054 LSG 
„Neckar-,Erms- und Autmuttal im Verwaltungsraum Neckartenzlingen“ heran. Die Entfernung zum 
geschützten FFH-Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiese beträgt etwa 25 m in nördlicher Rich-
tung. Vogelschutz- und FFH-Gebiete haben über einen Kilometer Abstand.  

Abb. 6: Schutzgebiete; rote Linie: Untersuchungsbereich (Quelle: LUBW - interaktiver Daten- und Karten-
dienst, ergänzt) 
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3.4 Zielartenkonzept Baden-Württemberg (ZAK)  

Das Land Baden-Württemberg stellt Daten zur Verfügung, die Hinweise zum Zustand der Fauna auf 

der jeweiligen Gemarkung geben. Mit den Daten des Informationssystems ZAK können tierökologi-

sche Belange bei der Erstellung von Zielarten- und Maßnahmenkonzepten auf kommunaler Ebene 

Berücksichtigung finden. Expertenwissen zur Ökologie und die Verbreitung von ausgewählten Zielar-

ten werden genutzt, um Städte und Gemeinden eine besondere Schutzverantwortung für Zielarten-

kollektive aus landesweiter Sicht zuzuweisen.  

Neckartenzlingen hat nach diesem Zielarten-Konzept Baden-Württemberg (ZAK) eine besondere 

Schutzverantwortung bzw. besondere Entwicklungspotentiale für: Streuobstwiesen.  

 

3.5 Landesweiter Biotopverbund und Generalwildwegeplan 

Die Zerschneidung der Landschaft durch Straßen, Schienenwege und Leitungstrassen führt zum 
Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Biotope werden in Einzelteile zerteilt und isoliert 
und somit für das Überleben vieler Arten zu klein. Der Austausch der Arten wird dadurch erschwert, 
dies führt zur genetischen Verarmung von Fauna und Flora. Das Überleben von Lebensgemein-
schaften wird gefährdet, ein Verlust von biologischer Vielfalt folgt daraus. Die Planung „Landesweiter 
Biotopverbund“, die schwerpunktmäßig das Offenland betrachtet, soll eine nachhaltige Sicherung 
heimischer Artengemeinschaften und ihrer Lebensräume ermöglichen. Funktionsfähige, ökologische 
Wechselbeziehungen in der Landschaft und der genetische Austausch sollen erhalten bleiben. Die 
Planung für den landesweiten Biotopverbund unterscheidet drei Ebenen: die landesweiten Such-
räume mit Kernflächen, großräumige Verbundachsen im Offenland und die Wildtierkorridore des 
Generalwildwegeplans Baden-Württemberg. 

Für das Bilanzierungsgebiet sind Biotopverbundstrukturen für mittlere Standorte angegeben. Es 
handelt sich um einen Kernraum, der etwa 80 % des Geltungsbereichs umfasst. Hinzu kommt ein 
kleines Areal des Suchraums 500 m. Nur ein sehr kleiner Anteil ist ohne Biotopfunktion ausgewie-
sen. Der Generalwildwegeplan 2010 stellt keine Wanderkorridore dar. 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Bio-
topverbund: dun-
kelgrün = Kern-
fläche für mittlere 
Standorte, grün = 
Kernraum, hell-
grün = 500 m - 
Suchraum. Rote 
Linie = Geltungs-
bereich (Quelle: 
LUBW - interakti-
ver Daten- und 
Kartendienst, er-
gänzt)  
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4. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Basisszenario) 

4.1 Biotopstrukturen - Bewertung des bestehenden Gebietes, Flächenverteilung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird geprägt durch Grünland und Verkehrgrün. Die Rand-
bereiche sind angeböscht und gehen in Straßenböschungen über. In der östlichen Fläche steht ein 
kleiner Schuppen, umgeben von einer Asphaltfläche. 

Die wichtigsten Biotoptypen werden nachfolgend beschrieben. Lage und Flächenanteile sind der 
anschließenden Tabelle und dem Bestandsplan zu entnehmen. 

 
Fettwiese mittlerer Standorte (Biotoptyp Nr. 33.41, 13 ÖP), (vgl. Abb. 8 und 9) 

Fettwiesen nehmen den größten Flächenanteil des Geltungsbereichs ein. Es handelt sich um zwei 
Teilflächen mit insgesamt etwa 10.520 m². Die landwirtschaftliche Nutzung mit mehreren Schnitten 
pro Jahr geht fließend in die gemulchten Böschungsbereiche über.  

Das Artenspektrum kann wie folgt beschrieben werden:  

Östliche Wiese: Rotklee, Weißklee, Wiesen-Storchschnabel, Weißes Labkraut, Scharfer Hahnenfuß, 
Spitz-Wegerich, Löwenzahn, Ampfer, Wicke, Wiesen-Bärenklau, Gänseblümchen, Gräser (u.a. 
Glatthafer, Wiesen-Rispengras, Gewöhnliches Knäuelgras). An trockenen Stellen Schafgarbe, 
Schneckenklee, Breit-Wegerich; an feuchteren Stellen: Pfennigkraut, kriechendes Fingerkraut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Blick auf die Fettwiese der östlichen Teilfläche mit Holzschuppen. Im Hintergrund ist der Übergang  
  zur gemulchten Straßenböschung erkennbar (Foto: M. Riedinger, 30.5.2024).  
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Westliche Wiese: Zu den oben genannten Pflanzen kommen hinzu: Kriechender Günsel, Kohldistel, 
Gewöhnliche Nelkenwurz, Knoblauchsrauke. Mittig findet sich ein Bestand mit Wiesen-Salbei und 
Acker-Witwenblume auf einer Fläche von etwa 100 m². An manchen randlichen Stellen kommen 
Brombeere, Brennnessel und Sämlinge von Ahorn auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Westliche Fettwiese mit Wiesen-Salbei (Foto: M. Riedinger, 
30.5.2024). 

 

 

Fettwiese mittlerer Standorte, Straßenrand, Böschungen (Biotoptyp Nr. 33.41, 8 ÖP), (Abb. 8) 

Die Böschungen mit einer Höhe bis etwa 4 m sind von Gräsern dominiert und werden mehrmals im 
Jahr gemulcht. Vermutlich nimmt der Landwirt gelegentlich die Böschungsbereiche in die Wiesen-
nutzung, deshalb sind die Übergänge fließend. Aufgrund der Straßennähe treten deutliche Beein-
trächtigungen des Bewuchses auf, verursacht durch Mulchmahd, Reifenabrieb, Ruß, Salz, deshalb 
wird ein Abschlag von 5 ÖP vorgenommen. Das Artenspektrum kann als von Gräsern dominiert be-
schrieben werden, dazwischen finden sich vegetationsarme Stellen. 

 

Die Verteilung der Biotopstrukturen sind dem Bestands- und Bewertungsplan zu entnehmen (siehe 
unten), ihre überschlägige Flächenbilanz und Bewertung nach Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) der 
nachfolgenden Tabelle. Die Vegetation nimmt mit etwa 99,6 % ein, die befestigten Flächen 0,4 %. 

Nr. Ökokonto-Verordnung  Bewertung 
Flächen 
(ca. m²) 

Summe 
ÖP 

  Biotop-Typ / Nutzung Feinmodul Bestand ÖP 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 10.520 136.760 

33.41 
Fettwiese mittlerer Standorte (Straßenrand und Böschungen), 
Beeinträchtigung wg. Straßennähe (Salz, Ruß, Reifenabrieb), 
Mulchmahd durch Straßenbauamt (13 P. - 5 P. = 8 P.) 

8 3.550 28.400 

60.21 Belagsflächen (Asphalt)  1 40 40 

60.21 Gebäude (Schuppen) 1 20 20 

  Grünflächen       

  Gesamtfläche / Ökopunkte Bestand    14.130 165.220 
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Abb. 10: Bestandsaufnahme und Bewertung der Biotopstrukturen (Planungsgruppe Ökologie und Information) 
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4.2 Schutzgut Biotope und Arten (Tiere und Pflanzen) 

4.2.1 Aussagen zum Artenschutz 

Durch das Büro HPC, Rottenburg, wurde 2024 eine Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit fol-

genden Ergebnissen durchgeführt. 

Aufgrund des Holzschuppens mit Einschlupfmöglichkeiten und Versteckmöglichkeiten besteht Habi-

tatpotential für Fledermäuse und gebäudebrütende Vögel. Nach derzeitigem Stand bleibt der Schup-

pen erhalten, sodass keine Vermeidungs-und Kompensationsmaßnahmen für Vögel und Fledermäu-

se erforderlich sind. Sollte der Schuppen doch weichen müssen, ist ein Abriss außerhalb der Aktivi-

tätszeit der Fledermäuse zwischen November und März vorzunehmen. Bei einem Abriss während 

der Aktivitätszeit muss er vorab fachgutachterlich beurteilt werden. Eine ökologische Baubegleitung 

ist erforderlich (S. 17). Diese Vorgaben gelten auch für gebäudebrütende Vogelarten (S. 19). 

Im Nachgang zur Relevanzprüfung (Kap. 4.4.3., S. 19) wurde im Januar 2025 mit der UNB Esslin-

gen vereinbart, dass 2025 fünf Zauneidechsenbegehungen zwischen April und Juni durchgeführt 

werden. Der ergänzende Bericht mit Datum vom 3.7.2025 hat zum Ergebnis, dass keine Zau-

neidechsen aufgefunden wurden. Weiterhin wurde das Gebäude am 24.6.2025 von außen und von 

innen inspiziert, ohne Funde und Hinweise hinsichtlich Fledermäuse und gebäudebrütende Vögel.  

Ein Auszug aus dem Gutachten von HPC, Rottenburg, mit Datum vom 3.7.2025: 
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4.2.2 Beschreibung der künftigen Biotopstrukturen   

Mit der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden bestehende Vegetationsflä-

chen verändert.  

Die beiden Areale erhalten eine Umzäunung. Eine Durchgrünung mit Gehölzen oder randliche Ein-

grünung ist wegen Schattenwurf nicht möglich. Die Freiflächensolarmodule benötigen Punktfunda-

mente aus Beton und Befestigungsgestelle aus Metall, die Oberkante der Module darf maximal 3,5 

m Höhe erreichen. Eine nächtliche Beleuchtung ist nicht vorgesehen (Vermeidungsmaßnahme). 

Die Fettwiesen können zu extensiven Vegetationsstrukturen (Wiesenflächen) entwickelt werden, die 

mit Solarmodulen überstellt sind. Düngung und Mulchmahd entfallen. 

Die randlichen Bereiche zwischen Modulen und Zaun können zu artenreicheren Wiesen entwickelt 

werden. Außerhalb des Zauns erhalten sich die derzeitigen Straßenböschungen mit Grasbewuchs. 

Düngung und Mulchmahd entfallen. 

Weiterhin müssen Sicherheitsabstände zu Straßen sowie Sichtdreiecke an den Zu- und Auffahrten 

zur B312 freigehalten werden. Hier bleiben die gemulchten Wiesenböschungen an den Straßenbö-

schungen und Straßenrändern unverändert.  

Der Holzschuppen mit Stellfläche bleibt erhalten. Nördlich schließt sich eine neu zu erstellende Tra-

fostation (ohne Fenster- oder Glasflächen) an. Beide Areale erhalten einen Zufahrtsbereich mit Tor. 

Die Flächen des Biotopverbunds (Kernraum) werden durch die Planung mit Photovoltaikmodulen 

überstellt. Erwähnenswert ist hierbei die Vorbelastung durch die Insellage innerhalb von Auffahrten 

zur B312. An dieser Zerschneidung ändert sich durch die Freiflächenanlage nichts. Durch planinter-

ne Aufwertungsmaßnahmen (Extensivierung randlicher Wiesen sowie Neuanlage von Habitatstruk-

turen) wird die Vegetation qualitativ verbessert und zugleich um etwa 1.300 m² im bisherigen Such-

raum erweitert. Minimierend wirkt sich die Festlegung der Bodenfreiheit des Wildschutzzauns auf 20 

cm aus. Kleinsäuger können somit durchwandern, Die Thematik Biotopverbund wird in Kap. 4.2.5 

abgehandelt. Größere Säugetiere haben die Möglichkeit der Umgehung und Querung.  
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Die Wirkfaktoren des Schutzgutes Biotope und Arten, Biotopverbund:  

Wirkfaktoren, baubedingt - Verlust von Vegetationsstrukturen durch Umnutzung (Fettwiesen und 
Wiesenböschungen) 
- Überstellung von Flächen des Biotopverbunds (Kernraum) 
- Störung während der Bauphase durch Maschineneinsatz, Lärm, Staub, 
Erschütterung 

Wirkfaktoren, anlagebedingt - kleinflächige Flächenversiegelung durch Nutzungsänderung, Erschlie-
ßungsflächen, Fundamentierung 
Beschattung von Wiesenflächen und Kernraum Biotopverbund 

Wirkfaktoren, betriebsbedingt - Typische Pflegeintensität bei Infrastrukturflächen 
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4.2.3 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für das Schutzgut Biotope und Arten (nach Ökokonto-Verordnung 2010, ÖKVO) 

Nr. Ökokonto-Verordnung  
Bewer-
tung 

Flächen 
(ca. m²) 

Summe 
ÖP  

Bewer-
tung 

Flächen 
(ca. m²) 

Summe  

  Biotop-Typ / Nutzung 
Fein-
modul 

Bestand ÖP 
 

Pla-
nungs- 
modul 

Planung ÖP 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 10.520 136.760 
 

13 0 0 

33.41 
Fettwiese mittlerer Standorte (Straßenrand und Böschungen), Beeinträchtigung wg. 
Straßennähe, Mulchmahd durch Straßenbauamt (13 P. - 5 P. = 8 P.) 

8 3.550 28.400 
 

8 3.400 27.200 

60.21 Asphaltierter Weg  1 40 40 
 

1 40 40 

60.21 Gebäude 1 20 20 
 

1 40 40 

33.41 
Fettwiese, Aushagerung wg. Düngeverzicht, Vegetationsfläche unter Freiflächen-
photovoltaikanlage, Pflege als extensives Grünland, Abschlag wg. Beschattung durch 
Module. Verzicht auf Düngung und Mulchmahd. 

      
 

13 7.300 94.900 

33.41 
Aushagerung der Fettwiese in Kombination mit Neuansaaten (Bereiche ohne Module, 
innerhalb des Zauns), Aufwertung aufgrund extensiver Nutzung, Ansaaten, Verzicht 
auf Düngung und Mulchmahd (Ausgleichsmaßnahme A1)  

      
 

15 2.810 42.150 

60.10 
von Bauwerken bestandene Fläche, pauschal 1 % für Aufständerung Module, techni-
sche Einrichtungen etc.  

      
 

1 140 140 

60.23 Zufahrten, wasserdurchlässiger Belag       
 

2 200 400 

  
Habitatstruktur (Sandarium) für Zauneidechse, Insekten, insbesondere Wildbienen  
(Ausgleichsmaßnahme A2) 

      
 

16 200 3.200 

  
Zaunbegrünung, heimische Ranker und Kletterpflanzen für Insekten, insb. Wildbienen, 
ca. 100 lfm �10 ÖP pro lfm  
(Ausgleichsmaßnahme A3) 

      
 

10   1.000 

  Summen    14.130 165.220 
 

  14.130 169.070 

  Überkompensation in Ökopunkten       
 

    3.850 

�

�
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4.2.4 Planinterne Maßnahmen Schutzgut Arten und Biotope  

Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden vorgeschlagen: 
 
Vermeidungsmaßnahme V1: Verzicht auf nächtliche Beleuchtung im gesamten Solarparkgebiet. 
 

Minimierungsmaßnahme M5 – Festlegung der Bodenfreiheit des Wildschutzzauns auf 20 cm  

Die Umzäunung des Geländes erfolgt mit einem Wildschutzzaun, der mindestens 20 cm Bodenfrei-
heit aufweisen. Diese Maßnahme mindert die Barrierewirkung für Kleinsäuger und folglich für den 
Biotopverbund. 
 
 
 

Folgende Ausgleichsmaßnahmen sind geeignet, unvermeidbare Eingriffe auszugleichen: 
 
Ausgleichsmaßnahme A1: Extensivierung der Fettwiesen im Straßenböschungsbereich 

Als Ausgleichsmaßnahme wird die Extensivierung der bislang gemulchten Straßenböschungen in-
nerhalb des Zaunes vorgeschlagen. Es sollen sich artenreiche Strukturen entwickeln, gefördert 
durch den Verzicht auf Mulchmahd und Düngung.  

Ausführung: Aushagerung der vorhandenen Grünlandstrukturen. Im Bereich von Baufeld (Arbeits-
raum, Zaun etc.) Wiederverwendung des vorhandenen Oberbodens (mit Samen und Wurzeln) in 
Kombination mit Ansaat einer Wiesen-Mischung (z.B. Rieger-Hofmann 01 Blumenwiese im Wechsel 
mit 24 Solarpark-Mischung).  

Hinweis: Das Saatgut muss dem Ursprungsgebiet 11 (Südwestdeutsches Bergland) entsprechen 
und aus dem Produktionsgebiet 7 (Südwestdeutsches Berg- und Hügelland) stammen, Nachweise 
sind erforderlich.  

Pflegehinweise: Vorgeschlagen werden zwei (bis maximal drei) Schnitte im Jahr zwischen Mai und 
September. Diese sind mit Freischneider oder Balkenmäher durchzuführen, die Schnitthöhe soll da-
bei mindestens 10 cm betragen. Das Mähgut soll ein bis drei Tage nach der Mahd abgefahren wer-
den. Möglich ist auch eine sogenannte Staffelmahd, dabei werden Teilflächen zeitversetzt gemäht. 
Festgesetzt wird der Verzicht auf Düngung und Mulchmahd.  

 

Ausgleichsmaßnahme A2: Anlage von Habitatstrukturen für Zauneidechse, Insekten, insbe-
sondere Wildbienen   

Als Ausgleichsmaßnahme wird die Anlage von Habitatstrukturen, bestehend aus Kies- und Stein-
schüttungen unterschiedlicher Korngröße, Sandarealen, Rohboden und Totholzstämmen an sonni-
gen Stellen vorgeschlagen. Die Größenordnung soll in der Summe ca. 200 m² betragen. Lage und 
Anordnung in Absprache der Ökologischen Bauleitung.  

Diese Ausgleichsmaßnahme A 2 wird in der Bilanzierung berücksichtigt (vgl. 4.2.3). 
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Ausgleichsmaßnahme A3: Zaunbegrünung  

Als Ausgleichsmaßnahme wird die abschnittsweise Begrünung des umgebenden Zauns mit 100 
heimischen Rank- und Kletterpflanzen vorgeschlagen. Dabei sollen die Pflanzen gruppenweise im 
Abstand von etwa 5 Metern direkt am Zaun gepflanzt werden. Es sind Pflanzungen oder Aussaaten, 
auch in Kombination, möglich. Diese Maßnahme kommt Wildbienen (Sandbienen, Holzbienen etc.), 
Hummeln und Schmetterlingen zugute.  

Pflanzenauswahl: �������	
 ������� (Gewöhnliche Waldrebe), 
������
 ������ (Zaunrübe), ���������

����� (Bunte Kronwicke), �������	
	����	���	 (Wald-Platterbse). 
 
Die Zaunbegrünung wird in der Bilanzierung als Ausgleichsmaßnahme berücksichtigt (vgl. 4.2.3).  
 

4.2.5 Ersatzmaßnahme Biotopverbund  

Für die geringfügige Abwertung des (vorbelasteten) Kernraums ist eine Kompensation erforderlich. 
Zum einen erfolgt dies durch Aufwertung des Kernbereichs mittels Extensivierung, Verbot von Dün-
gung und Mulchmahd sowie die Anlage von Habitatstrukturen (Ausgleichsmaßnahmen A1 und A2). 
Zugleich wirken sich diese beiden Maßnahmen positiv auf etwa 1.300 m² im angrenzenden Such-
raum (innerhalb des Geltungsbereichs gelegen) aus. Durch die Festsetzung der Bodenfreiheit des 
Wildschutzzauns auf mindestens 20 cm (Minimierungsmaßnahme M 5) ist die Durchwanderbarkeit 
des Solarparks für Kleinsäuger gewährleistet. In der Summe kann die Biotopverbundfunktion als 
gleichwertig gewertet werden. Lage und Zuordnung sind der nachfolgenden Karte zu entnehmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11: Kompensation Biotopverbund für mittlere Standorte (Quelle LUBW, ergänzt) 

Aufwertung: 

ca. 1.300 m² 

im Suchraum 

�������	
�����
�

�������
�	
�
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4.2.6 Biodiversität 

Unter der biologischen Vielfalt - Biodiversität - versteht man die Vielfalt der Pflanzen und Tiere in ei-

nem Lebensraum, seine genetische Vielfalt sowie die Vielfalt der Biotoptypen. Ablesbar ist die Biodi-

versität u.a. am Strukturreichtum einer Landschaft, an der Zahl von Schutzgebieten und Vernet-

zungselementen. Ein weiterer wertgebender Parameter ist das Vorkommen seltener, streng ge-

schützter bzw. besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten. Der Mensch ist einerseits Teil der 

Biodiversität, andererseits beeinflusst er diese, insbesondere durch Landwirtschaft und Siedlungstä-

tigkeit.   

Durch die Insellage innerhalb der Straßen und dem Fehlen von Gehölz- und Kleinstrukturen ist die 

Biodiversität im Bilanzierungsbereich als verarmt einzuordnen. Die Empfindlichkeit gegenüber Ver-

änderungen durch die Planung wird als gering eingestuft 

 

4.3  Schutzgut Boden und Umweltbelang Fläche 

4.3.1 Geologie und Boden 

Die Auswertung der geologischen Karte (GK 50) ergibt für den Untersuchungsbereich die Formation 

des Auenlehms (Lf). Auenlehm besteht aus Schluffton, ist sandig, humos, von brauner bis braun-

grauer Farbe. Er kommt im Überschwemmungsbereich vor, im vorliegenden Fall das der nördlich 

verlaufenden Erms. Die Lage der Formation lässt sich aus nachfolgender Karte ersehen. �

�

�

Abb. 12: Ausschnitt aus der geo-
logischen Karte. Rot = Untersu-
chungsbereich (Quelle: LGRB, 
Geologische Karte, ergänzt). Er-
läuterung: Lf = Auenlehm.  
 
 

Aus den Auenlehmen entstehen kalkhaltige braune Auenböden (n19), die geeignet für Acker- und 

Wiesennutzung sind. Auenlehme sind meist mäßig bis tief gründig, mittel humos, schwach alkalisch, 

haben eine mittlere Wasserdurchlässigkeit und eine mittlere Luftkapazität.  

  

���	��
��
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* 

 

 

 

Abb. 13: Ausschnitt aus der bo-
denkundlichen Karte. Rot = Un-
tersuchungsbereich. N19= Kalk-
haltiger Brauner Auenboden aus 
Auenlehm (Quelle: LGRB, Geo-
logische Karte, ergänzt). 

 

  

 

4.3.2 Bodenfunktionen 

Die Bewertung der Leistungsfähigkeit der Böden erfolgt anhand der digitalen Grundlage der LGRB 

(Stand 2010) sowie der Ökokontoverordnung. Folgende Bodenfunktionen wurden herangezogen:  

* Natürliche Bodenfruchtbarkeit (= Standort für Kulturpflanzen) 
* Ausgleichskörper im Wasserhaushalt 
* Filter und Puffer 
* Standort für natürliche Vegetation. 
 

Für den Bodentyp Kalkhaltiger Brauner Auenboden aus Auenlehm gelten folgende Bewertungen: 

 Kalkhaltiger Brauner Auenboden aus Auenlehm (n19) 
Nat. Bodenfruchtbarkeit (NB) 2,5 
Filter und Puffer (FP) 3,0 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf (AW) 2,5 
Standort für naturnahe Vegetation -- 
Gesamtbewertung 2,67 

Bewertungsklassen: 0 = Böden ohne natürliche Bodenfunktion, 1 = geringe bis mäßige Funktionserfüllung, 2 = mittlere 
Funktionserfüllung, 3 = hohe Funktionserfüllung, 4 = sehr hohe Funktionserfüllung 
 
 

Die Verteilung im Gebiet lässt sich aus den nachfolgenden Karten ablesen: 
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Ausgleichskörper im Wasserkreislauf   Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 14: linke Karte - Bodenfunktionsbewertung Ausgleichskörper im Wasserkreislauf. Rot = Untersuchungs-
bereich. 

Abb 15: rechte Karte - Bodenfunktionsbewertung Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe (Quellen: LGRB, 
Geologische Karte, ergänzt). 

 

Bodenfunktion: Standort für Kulturpflanzen (Natürliche Bodenfruchtbarkeit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 16: Bodenfunktionsbewertung Standort für Kultur-
pflanzen. Rot = Untersuchungsbereich (Quelle: LGRB, 
Geologische Karte, ergänzt). 

 
 

  


